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für Recht erkannt:

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 336,64 € nebst Zinsen in

Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 24.07.2009

sowie 70,20 € vorgerichtl iche Anwaltskosten zu zahlen.

lm Übrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 22% und der

Beklagte 78 %.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

4. Der Streitwert wird auf 433,14 € festgesetzt.

Tatbestand

Von e iner  Darste l lung des Tatbestandes wi rd gemäß S 313a Abs.  1S.  1 ZPO

abgesehen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist  zulässig und zu dem aus dem Tenor ersicht l ichen Tei l  begründet.

Die Kläger in hat gegen den Beklagten einen Anspruch auf Zahlung rest l icher

Mietwagenkosten in Höhe von 336,64 € aus abgetretenem Recht aus

$$ 7Abs. 1,  18 Abs. 1 SIVG, S 398 BGB, nicht  aber in Höhe der mit  Klageantrag

vom 1 2.08.2009 gel tend gemachten 433,14 €.

t .

Die unmit te lbar Unfal lgeschädigte Heike Evens hat ihre

Schadensersatzahsprüche aus dem Unfal l  vom 29.06.2009 gegen den

Beklagten, die ihr  dem Grunde nach unstrei t ig zustehen, im Hinbl ick auf die

Mietwagenkosten wirksam gemäß S 398 BGB an die Kläger in abgetreten.

Die Abtretungserklärung ist nicht wegen Verstoßes gegen den Bestimmtheits-

grundsatz unwirksam. Die an die Klägerin abgetretene Forderung ist hinreichend

best immt.  Die Unfal lgeschädigte Evens hat der Kläger in von den ihr  gegen den

Beklagten zustehenden Schadensersatzansprüchen ledigl ich ihren Anspruch auf



Erstattung der Mietwagenkosten abgetreten. Eine Bezifferung der abgetretenen

Forderung war nicht erforderlich. Die Bestimmbarkeit der abgetretenen

Forderung ist ausreichend.

Die Abtretungserklärung ermächtigt die Klägerin auch zur gerichtl ichen

Geltendmachung der Forderung. Durch die Abtretung wurde die Klägerin

lnhaberin der Forderung und ist damit berechtigt, diese nach ihrem Belieben

geltend zu machen.

Schließlich ist die Abtretung auch nicht wegen Umgehung des Art. 1 $ 1 Abs. 1

des Rechtsberatungsgesetzes nach $ 134 BGB nichtig. Die Vorschrift ist auf

den vor l iegenden Fal l  n icht  anwendbar.  Die Kläger in besorgt  keine

Rechtsangelegenheit des Zedenten, sondern eine eigene Angelegenheit. Es
geht  ih r  be i  der  Ge l tendmachung der  Forderung im Wesent l i chen um d ie

Venruertung der durch die Abtretung eingeräumten Sicherheit (vgl. BGH, Urteil

vom 04.04.2006, Az. Vl  ZR 338/04).

t l

Die von der Klägerin geltend gemachten Mietwagenkosten sind in Höhe von

336,64 € erstattungsfähig.

a)  Der  Geschädigte kann nach $ 249 Abs.  2  S.  1  BGB als  Herste l lungsaufwand

nur den Ersatz derjenigen Mietwagenkosten verlangen, die ein verständiger,

wit lschaft l ich vernünft ig denkender Mensch in seiner Lage für zweckmäßig und

notwendig halten dad. Für die Frage der Erforderl ichkeit der Mietwagenkosten ist

a ls  Anknüpfungspunkt  für  den abzurechnenden Tar i f  nach der  Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofes grundsätzl ich der auf dem ört l ich relevanten Markt

erhält l iche Normaltarif ,  der einem selbstzahlenden Kunden in Rechnung gestel l t

w i rd (vg l .  BGH, Ur te i l  vom 11.03.2008,  Vl  ZR 164107\ .

b)  Den Normal tar i f  hat  das Ger icht  gemäß S 287 zPo auf  der  Grundlage des

schwacke Mietpreisspiegels 2008 geschätzt. Aufschläge wurden nicht

berucksichtigt. Eine Anmietung eines Ersatzfahzeuges der Fahrzeuggruppe 1 ist

unstreit ig gerechtfert igt. Laut der genannten Lrste ist die Anmietung eines Pkw

der Fahzeuggruppe 1 in  der  Region für  e ine Woche zum Normal tar i f  385,00 €



brutto,  demnach also für  323,53 € netto und für wei tere zwei Tage zu je 66,00 €

brut to,  mithin 2 x 55,46 € netto,  mithin für  insgesamt 434,45 € netto erhäl t l ich.

Das Gericht  häl t  d ie Anwendung der Schwacke-Liste fur  geeignet,  e inen

angemessenen Marktpreis für  Miet fahrzeuge zu ermit te ln (vgl .  BGH, Ur le i l  vom

1 1.03.2008, Vl  ZR 164107).  lm Rahmen des $ 287 ZPO kann der Normaltar i f  auf

der Grundlage des gewichteten Mit te ls des Schwacke Mietpreisspregels im

Post le i tzah lengeb ie t  des  Geschäd ig ten  ermi t te l t  werden,  so lange n ich t  mi t

konkreten Tatsachen Mängel der betreffenden Schätzgrundlage aufgezeigt

werden,  d ie  s ich auf  den konkreten zu entscheidenden Fal l  auswirken.  Zwar hat

der  Beklagte Verg le ichsangebote vorgelegt ,  d ie  e inen Tar i f  unterhalb der

k lägersei ts  vorgetragenen Schwacke-Prerse ausweisen.  Bei  den von dem

Beklagten e ingere ichten Onl ine-Angeboten is t  jedoch zu berücks icht igen,  dass

diese den Stand e ines erst  e inrge Monate nach dem Verkehrsunfa l l

recherchier ten Angebotes wiedergeben.  Es kann n icht  abgeschätzt  werden,  ob

an d iesem Tag eventuel l  Rest fahrzeuge besonders günst ig  angeboten werden,

d ie am Unfa l l tag zu d iesem Pre is  n icht  zu erhal ten gewesen wären (vg l  LG

Dortmund,  Ur te i l  vom 29 05.2008,  4 S 109/07) .  Da überd ies d ie inhal t l iche

Gle ichwer l igkei t  der  vorgelegten Verg le ichsangebote n icht  hrnre ichend beur te i l t

werden kann, bedur-fte

Sachverständ igengutachtens.

es  n i ch t  de r  E inho lunq  e ines

c)  Die Zedent in  hat  auch n icht  deshalb ihre Schadensminderungspf l icht  ver le tz t ,

wei l  s ie  s ich n icht  nach günst igeren Konkurrenzangeboten erkundigt  hat .  Es feh l t

an ausre ichendem Vort rag des Beklagten,  der  insowei t  beweisbelastet  is t ,  dass

der  Geschädigten in  der  konkreten Si tuat ion e in günst igerer  Tar i f  ohne wei teres

zugängl ich war .  Zu berücks icht igen is t  h ierbei  auch d ie ländl iche Gegend,  in  der

d ie Zedent in  wohnt .

d)  Hinzuzurechnen s ind Kosten für  den Abschluss e iner  Vol lkaskovers icherung

in  Hohe  von  102 ,94  €  ne t to  fü r  e ine  Woche  und  von  15 ,05  €  ne t to  j e  Tag  fu r  zwe i

wei tere Tage,  a lso Kosten in  Höhe von insgesamt 134,24 € Die Kosten s ind

grundsätz l ich erstat tungsfähig,  zumal  d ie  Geschädigte auch für  das verunfa l l te

Fahzeug e ine Vol lkaskovers icherung unterh ie l t .  D ie Geschädigte hat te  e in

schutzwurd iges In teresse daran,  im Fal l  e ines Unfa l ls  n icht  se lbst  für  d ie

Beschädigungen des gemreteten Fahrzeuges aufkommen zu müssen.  Auch d ie



Kosten hierfür sind dem Schwacke Mietpreisspiegel 2008, Nebenkostentabelle,

zu entnehmen.

e) Es besteht schließlich auch ein Anspruch auf Erstattung der Kosten für die

Zustellung und Abholung des Mietfahrzeugs nach der Schwacke-Liste in Höhe

von je 17,85 € netto. Die Zedentin durfte diese Kosten für erforderlich halten. Als

Unfallgeschädigte musste sie sich nicht darauf veruveisen lassen, auf anderem

Wege zur Vermietungsstation zu gelangen.

Aus den Einzelpositionen errechnet sich ein Betrag von insgesamt 604,39 €. Da

nur ein Mietwagen der Gruppe 1 angemietet wurde, war auch kein Abzug für

ersparte Aufwendungen zu machen.

Nach Abzug des vorprozessual gezahlten Betrages von 267,75 € verbleibt der

ausgeurtei l te Betrag von 336,64 €.  Von diesem Betrag geht die Kläger in in ihrer

mit Schriftsatz vom 02.02.2010 dargestellten Berechnung selbst aus.

Dass es sich bei dem von dem Beklagten vorgerichtl ich gezahlten Betrag um

einen Bruttobetrag handelte, ist unbeachtlich, da der gesamte Zahlbetrag von

dem geltend gemachten Nettogesamtbetrag abgezogen wurde. Die Zahlung des
Beklagten wurde in vol ler Höhe berücksicht igt .

i l t .

a) Der Zinsanspruch ergibt sich aus Vezugsgesichtspunkten gemäß

SS 286, 2BB BGB. Ausweisl ich der Mietwagenrechnung der Kläger in vom

09,07.2009 war diese zum 23.07.2009, so dass sich der Beklagte ab dem

24.07.2009 in Vezuo befand.

b) Schließlich steht der Klägerin ein Anspruch auf Ersatz der vorgerichtl ichen
Rechtsanwaltskosten in Höhe von 70,20 € ebenfalls aus Verzugsgründen gemäß

S  2 8 0  A b s .  1  , 2 , 2 8 6  B G B  z u .

Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin war vorgerichtl ich bereits in dieser
Sache tätig. Zum Zeitpunkt des Tätigwerdens gegen den Beklagten befand sich
dieser mit der Begleichung der restl ichen Mietwagenrechnung in verzug.

tv.
Die Nebenentscheidungen folgen aus SS 92,7OB Nr.  1 1 ,  713 ZPO.
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